
 

 

   

  

 
ÜBERBLICK DER RECHTSPRECHUNG DES EGMR UND DES EuGH IM BEREICH DES 

STRAFVOLLZUGS 
 

 
In dieser Übersicht sind die wichtigsten Urteile und Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte und des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Fragen des Strafvollzugs zusammengestellt. 
Durch die Berichterstattung über die wichtigsten Trends in der europäischen Rechtsprechung im Bereich des 
Strafvollzugs sollen Rechtsexperten im Bereich des Strafvollzugs bei ihren Recherchen und Rechtsstreitigkeiten 
unterstützt und blinde Flecken in der europäischen Rechtsprechung identifiziert werden, um strategische Wege für 
Rechtsstreitigkeiten zu finden. 
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GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION 

GN (Stellungnahme des Generalstaatsanwalts) ■ Rechtssache C-261/22 
Die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls (EHB), der gegen eine Mutter von Kleinkindern ausgestellt 
wurde, kann verweigert werden, wenn dies dem Wohl des Kindes widerspricht. Eine solche Ablehnung 
ist nur möglich, wenn die Vollstreckungsbehörde von der ausstellenden Behörde keine ausreichenden 
Informationen erhält, die es ihr ermöglichen, absolut sicher zu sein, dass die Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls nicht dem Wohl des Kindes zuwiderläuft. 
  

EUROPAEISCHER GERICHTSHOF FÜR MENSCHENRECHTE 
B.M. UND ANDERE gegen FRANKREICH ■ Anträge Nr. 84187/17 und 5 andere 
Überbelegung, unangemessene Haftbedingungen und fehlende vorbeugende Maßnahmen: Verstoß gegen 
Artikel 3 und 13; systematische Leibesvisitationen nach Besuchen: unzulässig (Nichtausschöpfung des 
innerstaatlichen Rechtswegs). 
 
KOSKO gegen UKRAINE ■ Antrag Nr. 41832/16 
Fehlende oder verzögerte Konsultation eines Facharztes, fehlende oder verzögerte medikamentöse 
Behandlung eines Gefangenen mit einer schweren Erkrankung: Verstoß gegen Artikel 3. 
 
OSMAN UND ALTAY gegen die TÜRKEI ■ Anträge Nr. 23782/20 und 40731/20 
Einbehaltung von Zeitschriften, die den Gefangenen per Post zugestellt wurden, ohne dass die 
Gefängnisverwaltung, wie gesetzlich vorgeschrieben, eingeschaltet wird: Verstoß gegen Artikel 10. 
 
HANŽEVAČKI gegen KROATIEN ■ Antrag Nr. 49439/21 

https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B261%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3B&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=261-22&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=pl&lg=&cid=4676129
https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-225669
https://hudoc.echr.coe.int/gentkpss/pr-fr.asp?i=001-225665
https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-226080
https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-226419


 

 

Fehlender effektiver Zugang zum Verfassungsgericht wegen unvorhersehbarer rückwirkender Anwendung 
der Zulässigkeitskriterien für eine Verfassungsbeschwerde wegen unangemessener Haftbedingungen: 

Verletzung von Artikel 6 § 1; schlechte Haftbedingungen: Verletzung von Artikel 3. 

LESEN SIE MEHR AUF UNSERER WEBSITE >> 
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Diese Zusammenstellung wird von der Europäischen Union und dem Robert Carr Fund finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen 

sind jedoch ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union, der Europäischen Kommission oder des 

Robert Carr Fonds wider. Weder die Europäische Union, die Europäische Kommission noch der Robert -Carr-Fonds können für sie 

verantwortlich gemacht werden. 
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